
Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr neu Gebühr alt

1. Fotokopien/ Ausdrucke

1.1 bis zum Format DIN A3, schwarz/weiß je angefangene Seite 0,50 €                         0,50 € bis 0,80 €

1.2 bis zum Format DIN A3, farbig je angefangene Seite 1,00 €                          ---

2. Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften, Abschriften, Zeugnissen und 

Fotokopien
2.1 Beglaubigungen von Unterschriften 5,00 €                         1,50 €

2.2 Beglaubigungen von Abschriften und Fotokopien je Beglaubigungsvermerk 5,00 €                         1,50 €

3. Akteneinsicht

3.1 Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl., soweit sie nicht zur Einsichtnahme 

öffentlich ausgelegt sind und wenn in einer anderen Tarif-Nr. keine Gebühren 

vorgesehen sind, für jeden Fall 

3,00 €                         1,50 €

4. Auskünfte 

4.1 Auskünfte aus Akten, Registern, Karteien und dergleichen 5,00 €                          ---

4.2 Schriftliche Auskunft zur Markforschung und für wirtschaftliche Dispositionen und 

Prognosen an interessierte Gesellschaften o.ä.

4.2.1 Grundgebühr 5,00 €                         5,50 € zzgl. 1,50 € je Seite

4.2.2 zzgl. Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2  ---

5. Erteilung von Genehmigungen, Sondernutzungsrlaubnisse, 

Ausnahmebewilligungen und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten 

vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere Gebühr 

vorgeschrieben ist
5.1 Grundgebühr 20,00-1.000,00 € 5,00 € bis 120,00 €

5.2 zzgl. Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2  ---

6. Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht 

näher bestimmt werden können und die mit besonderem Arbeitsaufwand 

verbunden sind

6.1 Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2 6,00 € je 1/2 Stunde

7. Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen

7.1 bis zu 5.000,00 € des Bürgschaftsbetrages 10,00 €                       7,70 €

7.2 für jede weiteren angefangenen 5.000,00 € 5,00 €                          ---

Kostentarif

Anlage zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) der Samtgemeinde Neuenkirchen vom ….... 



8. Vermögensverwaltung

8.1 Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zugunsten von 

Pfandrechten Dritter insbesondere gegenüber Auflassungsvormerkungen und 

Verkaufsrechten

8.1.1 bis zu 25.000,00 € des Nominalbetrages des begünstigten Grundpfandrechts oder des 

betroffenen Teilbetrages

20,00 €                       10,20 € bis zu 5.000,00 €

8.1.2 für jede weiteren angefangenen 25.000,00 € 5,00 €                         5,10 € für jeden weiteren 5.000 €

8.1.3 maximal jedoch 250,00 €                      ---

8.2 Löschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter

8.2.1 bis zu 25.000,00 € des Nominalbetrages des begünstigten Grundpfandrechts 20,00 €                       10,20 € bis zu 5.000,00 €

8.2.2 für jede weiteren angefangenen 25.000,00 € 5,00 €                         5,10 € für jeden weiteren 5.000 €

8.2.3 maximal jedoch 250,00 €                      ---

8.3 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige 

Erklärungen für Rechte, die nicht unter Tarif-Nr. 8.1 und 8.2 fallen

25,00 €                       10,00 € bis 51,00 €  

8.4 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die

Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativzeugnis) nach §§ 24 bis 28 BauGB je 

Flurstück bzw. wirtschaftliche Einheit

25,00 €                        ---

9. Hundesteuermarken

9.1 Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00 €                         1,00 €

10. Bescheinigungen 

10.1 über Erschließungs- und Ausbaubeiträge 20,00 €                       3,00 €, für jede weitere 1,00 €

10.2 über Erschließung u.a. für Bauanzeigen 15,00 €                        ---

10.3 über sonstige öffentliche Abgaben 5,00 €                         2,60 €

11. Feststellungen aus Konten und Akten

11.1 Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2 4,10 € je 1/2 Stunde

11.1.1 Nachforschung nach dem Verbleib einer Überweisung 10,00 €                        ---

12. Auszüge aus dem digitalen Liegenschaftsregister 10,00 €                       2,00 € bis 4,00 €

13. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung 

Dritter von Unternehmern an Straßen, Plätzen,  Kanälen und sonstigen Anlagen 

ausgeführt werden, je angefangene halbe Arbeitsstunde der Beaufsichtigung 

einschließlich Anmarschweg von der Dienststelle oder von der vorhergehenden 

Baustelle.

siehe § 3 Abs. 2  ---

Sofern die vorhergehende Baustelle weiter entfernt liegt als nur die Dienststelle, ist für 

die Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg von der Dienststelle bis zur Baustelle 

zu Grunde zu legen.



14. Überprüfungen, Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, 

Auszüge, technische Arbeiten für Bauangelegenheiten
14.1 Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2  ---

15. Archiv

15.1 Schriftliche Auskünfte, die Nachforschungen in den Archivbeständen fordern

15.1.1 Zeitaufwand siehe § 3 Abs. 2  ---

16. Rechtsbehelfe

16.1 Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht § 4 der 

Verwaltungskostensatzung anzuwenden ist und der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder 

der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene Verwaltungstätigkeit aber aufgrund 

unrichtiger oder unvollständiger Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist.

30,00-500,00 € 5,00 € bis 500,00 €

17. Leistungen des Bauhofes an Dritte (außer an Mitgliedsgemeinden)

17.1 Arbeitseinsatz je angefangene halbe Arbeitsstunde zzgl. Sonn- und Feiertagszuschlag 

zzgl. Auslagen/ Kostenersatz
20,00 €                        ---

17.2 zzgl. Kilometerpauschale je km 0,30 €                          ---

18. Bearbeiten von Schadenfällen, die durch Dritte (z.B. an der Straßenbeleuchtung, 

Bäumen etc.) verursacht worden sind, je Schadensfall

25,00 €  ---


